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Gebührenordnung der Seniorenhilfe Dietzenbach e.V. 

Besuchsdienst 

Ohne Gebühr für den Betreuten (bis auf weiteres). 

3,00 € Fahrgeldpauschale für den Betreuer 

Die Fahrgeldpauschale wird nur für einen Besuch pro Woche ausgezahlt, wenn 

eigene Pkw eingesetzt wurde. 

Begleitdienst 

1,00 EUR Gebühr für die SHD pro angefangene Stunde  

sowie 

 4,00 EUR Fahrgeldpauschale für den Betreuer oder 

0,30 EUR/ km Fahrtkosten für Fahrten von mehr als 13 km. 

Evtl. anfallende Parkgebühren werden direkt von der betreuten Person an den 

Betreuer erstattet. 

Die Fahrten dürfen nur in Dietzenbach sowie nach Stadt und Kreis Offenbach, 

Darmstadt, Frankfurt, Langen und Seligenstadt unternommen werden.  

Fahrten darüber hinaus bedürfen der vorherigen Genehmigung der SHD.  

Sonstige Dienste 

1,00 EUR Gebühr für die SHD pro angefangene Stunde  

sowie 

 4,00 EUR Fahrgeldpauschale für den Betreuer oder 

0,30 EUR/ km Fahrtkosten für Fahrten von mehr als 13 km. 

Evtl. anfallende Parkgebühren werden direkt von der betreuten Person an den 

Betreuer erstattet. 

Die Einsätze dürfen nur im Stadtgebiet Dietzenbach stattfinden. 


